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RATGEBER AHV
DR. IUR. RUDOLF TUOR

11. AHV-Revision: Witwenrente
Für mich ist die Witwenrente
ein zentraler Punkt der 11.

AHV-Revision. Ich frage mich,

was Frauen, die bereits zu alt
sind, um (nochmals) in den Ar-

beitsprozess zu gehen, oder
die bereits Rentnerinnen sind,
machen sollen, wenn der An-

spruch auf Witwenrente nur
noch auf Witwen mit Kindern
beschränkt wird. Auch möch-
te ich wissen, in welcher Höhe

der Lebensunterhalt über EL

oder Sozialhilfe garantiert ist.

Der Bundesrat hat im August
1998 die Vorschläge für eine

11. AHV-Revision dem Parlament

unterbreitet. Neben der Frage der

Neuregelung der Witwenrenten,
die Sie erwähnen, gibt es weitere

Kernpunkte, die Anlass zu kon-

troversen Diskussionen bieten,

so etwa das Rentenalter 65 für
Mann und Frau, die weitere Fle-

xibilisierung und zusätzliche so-

ziale Abfederung des Renten-

vorbezugs, Änderungen im Bei-

tragsbereich, aber auch Erhö-

hungen der Mehrwertsteuer und

andere Massnahmen zur finan-
ziehen Sicherung der AHV.

Zum aktuellen Stand der

11. AHV-Revision

Ursprünglich sollte die 11. AHV-

Revision auf Januar 2003 in Kraft

treten. Der Nationalrat hat das Ge-

schäft im Sommer 2001 als Erstrat

verabschiedet. Die Vorarbeiten

der ständerätlichen Kommission

dürften noch einige Zeit bean-

spruchen, bevor die Vorlage im
Plenum des Ständerates behan-

delt und allfällige Differenzen

zwischen National- und Stände-

rat bereinigt werden können. An-

gesichts der kontroversen An-
sichten zu einzelnen Kernfragen
ist ein Referendum nicht auszu-
schliessen. Da auch die nötigen
administrativen Anpassungen

einige Zeit beanspruchen, dürfte

der ursprüngliche Zeitplan kaum

eingehalten werden können. An-

gesichts der umstrittenen Kern-

punkte sind auch verbindliche

Aussagen über den konkreten In-

halt der 11. AHV-Revision heute

noch kaum möglich.

Zur Frage der künftigen Aus-

gestaltung der Witwenrente
Im Gegensatz zu Witwen haben

verwitwete Männer erst seit der

10. AHV-Revision ebenfalls An-

spruch auf Witwerrenten. Dies

aber nur, bis das letzte Kind des

Witwers das 18. Altersjahr voll-

endet hat. Insbesondere im Hin-

blick auf die Gleichbehandlung

von Frau und Mann soll die Wit-

wenrente der Witwerrente an-

genähert werden.

Zur künftigen Witwenrente be-

stehen kontroverse Ansichten. So

hat der Bundesrat vorgeschlagen,
die Witwenrente insbesondere

auf Frauen mit Kindern zu be-

schränken, wie Sie erwähnt ha-

ben. Nach den bisherigen Dis-

kussionen und den Beschlüssen

des Nationalrates ist anzuneh-

men, dass der Vorschlag des Bun-

desrates vom Parlament kaum un-
verändert übernommen wird.

Gesetzlich garantierter
Lebensunterhalt
Der Nationalrat hat weniger ein-

schneidende Änderungen bei

Witwenrenten beschlossen. Zu-

dem soll mindestens der Lebens-

bedarf im Rahmen der Ergän-

zungsleistungen zu AHV/IV
künftig auch Witwen, die keinen

Anspruch mehr auf Witwenrente

hätten, garantiert werden.

Schliesslich sollen Witwenren-

ten, die nach bisherigem Recht

entstanden sind, auch nach der

11. AHV-Revision im Sinne einer

«Besitzstandsgarantie» gewähr-
leistet bleiben. Der Ständerat dürf-

te zu diesem Punkt in ähnlicher

Richtung entscheiden.

In welcher Höhe der Lebens-

unterhalt über Sozialhilfe und Er-

gänzungsleistungen garantiert ist,

muss differenziert beantwortet
werden. Auch muss ich mich auf

Grundzüge beschränken, da bei

der Berechnung der Leistungen
die konkreten Verhältnisse im
Einzelfall in bestimmter Form

berücksichtigt werden.

Sozialhilfe
In der Schweiz ist die Hilfe in Not-

lagen als Grundrecht gewährleis-

tet. Art. 12 der Bundesverfassung

(BV) bestimmt: «Wer in Not gerät

und nicht in der Lage ist, für sich

zu sorgen, hat Anspruch auf Hil-

fe und Betreuung und auf die Mit-

tel, die für ein menschenwürdi-

ges Dasein unerlässlich sind.» Die

verfassungsmässig gewährleiste-
te Hilfe konzentriert sich auf die

für ein menschenwürdiges Dasein

unerlässlichen Mittel, was land-

läufig als «Existenzminimum»

bezeichnet wird.
Der verfassungsmässige Grund-

satz muss in der Gesetzgebung

umgesetzt werden. Da die «Unter-

Stützung Bedürftiger», also die

Sozialhilfe, verfassungsmässig in
der Kompetenz des Wohnkantons

liegt (Art. 115 BV), sind im Ein-

zelfall die Regelungen des Sozial-

hilfegesetzes des Wohnkantons

massgeblich. Die Schweizerische

Konferenz für öffentliche Sozial-

hilfe (SKOS) hat Empfehlungen
erarbeitet, um die Sozialhilfe der

Kantone zu koordinieren. Diese

Bei Müdigkeit und Stress
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Monof/Zc/ie Grtvnri/e/sfungen
(Stand 2001)

Sozialhilfe

(Grundbedarf I + II)

Ergänzungsleistung zur AHV/IV
(Lebensbedarf)

Einzelperson

CHF 1055 - bis 1165.-

+ Miete

+ KV-Prämie *)

CHF 1406-
+ Miete

+ KV-Prämie *)

Familie mit 2 Kindern

CHF 2260.- bis 2495-
+ Miete

+ KV-Prämie *)

CHF 3585.-
+ Miete

+ kant. KV-Prämie *)

*) Die Prämie für die obligatorische Krankenversicherung (KV) wird in der Regel im Rahmen

der Individuellen Prämienverbilligung (IPV) vergütet. Massgebend ist die kantonale Regelung.

Richtlinien wurden in zahlreichen

kantonalen Gesetzen übernom-

men und sind auch in der Recht-

sprechung anerkannt.

Der verfassungsmässige An-

spruch auf Unterstützung Be-

dürftiger umfasst sowohl nötige
Hilfe als auch Betreuung, um im
konkreten Einzelfall das «men-

schenwürdige Dasein zu gewähr-
leisten». Dies setzt ein we/tge-

/tendes Ermessen bet der Zuspre-

c/itmg der Leistungen im Einzel-

fall voraus. Der Rechtsschutz

muss sich daher primär darauf

konzentrieren, dass Sozialhilfe

nicht willkürlich, sondern nach

pflichtgemässem Ermessen ge-
leistet wird.

Ergänzungsleistungen (EL)

Die EL zählen zur Sozia/verstehe-

rung und sind in der Verfassung

im Zusammenhang mit der so-

zialen Sicherheit verankert. Der

Bund beteiligt sich an der Finan-

zierung der EL, «solange die eid-

genössische Alters-, Hinterlasse-

nen- und Invalidenversicherung
den Existenzbedarf nicht deckt».

Der mit EL gewährleistete «Exis-

tenzbedarf» ist generell um-
schrieben und entspricht dem im
Gesetz verankerten Lebensbedarf.

Die einzelnen Elemente der EL-

Berechnung sind in Gesetz, Ver-

Ordnung und Weisungen um-
schrieben. Es besteht ein Rechts-

anspruch auf EL, wenn der Le-

bensbedarf und die nach Gesetz

anerkannten Auslagen (Mietzins,
familienrechtliche Unterhalts-

beiträge, usw.) mit den anre-

chenbaren Einnahmen nicht ge-

deckt werden können.

Durch rechtliche Vorschriften

und das Gebot der rechtsgleichen

Behandlung ist das Ermessen bei

der Berechnung der EL im Einzei-

fa/i weitgehend eingeschränkt. EL

können daher die konkreten

Bedürfnisse im Einzelfall nur
beschränkt berücksichtigen. Die

Bindung an gesetzliche Vor-

Schriften erlaubt jedoch, dass die

EL im Einzelfall vom Richter um-
fassend überprüft werden kann.

Leistungsumfang
von EL und Sozialhilfe
Auch wenn EL und Sozialhilfe als

BedarfsZeZsZtzngerc ausgestaltet
sind, verfolgen sie doch unter-
schied/iche Zie/setzungen. Dies

zeigt sich beispielsweise darin,
dass Sozialhilfe neben der finan-
ziehen Hilfe auch Betreuung um-
fasst, während sich die EL auf

Geldleistungen konzentrieren.

Die SozzaZ/i/Z/e soll im Rahmen

der «Unterstützung Bedürftiger»
auch «Hilfe zur Selbsthilfe» bie-

ten und nach Möglichkeit die

Ursachen, die der Sozialhilfe-

bedürftigkeit zugrunde liegen,

beheben. Sie ist damit nicht auf

Dauer, sondern primär auf uorii-

hergehende Lebensphasen ausge-
richtet.

Demgegenüber sind die EL

durch ihre Einbindung ins System

der Sozialversicherungen und die

Anlehnung an AHV/IV auf/änger
dauernde Lebensstfuationen aus-

gerichtet, nicht jedoch zur
Deckung vorübergehender Be-

darfssituationen geeignet.
Aus der unterschiedlichen Ziel-

Setzung und Ausgestaltung von
Sozialhilfe und EL ergibt sich auch

eine zmZersc/zz'edZz'c/ie Letsfungs-
höhe ("stehe TabeZZe oben Zinks):

Diese Beispiele sind als Orien-

tierungshiZfe zu verstehen, ohne

dass aus diesen Ansätzen auf den

konkreten Leistungsumfang im

Einzelfall geschlossen werden

kann.

Zusammenfassendlässt sich sa-

gen, dass die Vorschläge des Bun-

desrates zur Neugestaltung der

Witwenrente im Rahmen der 11.

AHV-Revision kaum unverändert

umgesetzt werden dürften. Auch

wenn die konkrete Ausgestaltung
noch nicht abschliessend bekannt

ist, darf mit wesentlich weniger
einschneidenden Änderungen

gerechnet werden.

Zwar sind Sozialhilfe und EL in
der Bundesverfassung verankert.

Die beiden Bedarfsleistungen ha-

ben jedoch andere Zielsetzungen.
Sie sind daher unterschiedlich

ausgestaltet und erbringen unter-
schiedliche Leistungen.

Idealer Faltstock
für die Tasche

nur Fr. 64.-
(plus Versand
und Verpackung)
Keine Nachnahme
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